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Der Akademische Senat der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) hat am
02.05.2001 gemäß § 61 Abs. 1 Ziff. 4 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) vom

17. Nov. 1999 (GVBl. S. 630), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Mai 2000
(GVBl. S. 342), folgende Änderung der Berufungsrichtlinien der KHB,

veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 12, zuletzt geändert durch Veröffentlichung im
Mitteilungsblatt Nr. 68, beschlossen:

In § 2 Abs. 2 wird nach Satz 1 der folgende Satz 2 eingefügt:

„Die Berufungskommission besteht aus einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern“

Diese Änderung tritt nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt  in Kraft.


